
Corona-Regeln ab 23. August 2021 

Am Montag (23. August) treten in Bayern neue Corona-Regeln in Kraft. Damit 

wird der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August 

umgesetzt, wie Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Freitag 

mitteilte. Rechtliche Grundlage ist eine entsprechende Änderungsverordnung 

zur 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

Die Änderungen der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

können nach der Veröffentlichung im Einzelnen unter folgenden Links 

nachgelesen werden: www.verkuendung-bayern.de und 

www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/#BaylfSMV. 

Ab Montag gilt in Bayern bei einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr in 

Innenbereichen größtenteils die 3G-Regel. Demnach sind Testungen bei 

einer 7-Tage-Inzidenz von 35 oder mehr insbesondere Voraussetzung für 

– die Teilnahme an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen (z. B. 

öffentliche und private Veranstaltungen i. S. d. § 7   der 13. BayIfSMV, 

Sport- und Kulturveranstaltungen) 

Die Testungen dürfen dabei vor höchstens 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests 

vor höchstens 48 Stunden durchgeführt worden sein. Neben den PCR-, POC-

Antigentests und den unter Aufsicht vorgenommenen Selbsttests, wird ab Montag 

auch ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis eines PoC-PCR-

Tests anerkannt. 

Ausgenommen von der Testnachweispflicht sind entsprechend der COVID-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes weiterhin 

vollständig Geimpfte (ab Tag 15) sowie Genesene. 
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